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Gemeinderat Klostermansfeld 08.06.2017 
 
 

Friedhofsallee / Sicherung der fußläufigen Nutzung 
 
Beschlussbegründung:  
 
Der hier betreffende Abschnitt der Friedhofsallee ist bautechnisch als Gehweg ausgebildet. 
Der Unterbau und die Oberflächenbefestigung sind nicht in der Lage eine erhöhte Belastung durch 
Überfahren mit PKW und anderen zum Transport benutzten Fahrzeugen stand zu halten. 
Dem folgend sollen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um eine Benutzung wie oben aufgezeigt 
auszuschließen 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat beschließt für die Friedhofsallee v om Abzweig von der Siebigeröder Straße 
bis Höhe Einmündung Lindenallee nachfolgende Maßnah men  
 

1. grundhafter Straßenausbau 
 
2. Widmung verbunden mit eingeschränkter 

verkehrlicher Nutzung/Fahrzeuge bis 1,75 t  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Vor Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses sind die Haushaltsmittel in einem Haushaltsplan 
bzw. Nachtragshaushaltsplan einzustellen. 
 
 
 
Beratungsergebnis:  
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussv orschlag  abweichender Beschluss 

 
 

     

 
 


